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Bericht der Landesregierung 
Sitzung des Ausschusses für Familie, Kinder und Jugend am 
10. Dezember 2015 
TOP 3: "Verwendung der frei gewordenen Mittel des vom Bundes
verfassungsgericht gekippten Betreuungsgeldes" 

Sehr geehrte Frau Landtagspräsidentin, 

die FDP-Landtagsfraktion hat zur nächsten Sitzung des Ausschusses 
für Familie, Kinder und Jugend am 10. Dezember 2015 um einen schrift
lichen Bericht zu dem oben genannten Tagesordnungspunkt gebeten. 

Als Anlage übersende ich Ihnen daher 60 Exemplare mit der Bitte, diese 
an die Mitglieder des Ausschusses für Familie, Kinder und Jugend wei
terzuleiten. 

Mit freundlichen Grüßen 
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Sitzung des Ausschusses 

für Familie, Kinder und Jugend am 10. Dezember 2015 

Tagesordnungspunkt 3: "Verwendung der frei gewordenen Mittel des vom 

Bundesverfassungsgericht gekippten Betreuungsgeldes" 

Mit der Ergänzungsvorlage (Drs. 16/10150) zum Haushaltsentwurf 2016 hat die 

Landesregierung beschlossen, die auf Nordrhein-Westfalen entfallenden Mittel aus 

dem Betreuungsgeld, die das Land über Umsatzsteueranteile erhält, in voller Höhe 

für die frühkindliche Bildung einzusetzen. Aufdieser Grundlage werden bis 2018 für 

den Elementarbereich rund 430 Millionen im Land zusätzlich zur Verfügung gestellt, 

davon im Jahr 2016 zusätzlich 74 Mio. Euro, im Jahr 2017 rd. 168 Mio. Euro und im 

Jahr 2018 rd. 189 Mio. Euro. 

Zugleich hält die Landesregierung daran fest, dass über die Verwendung der Mittel 

aus dem Betreuungsgeld 'hinaus gehende Maßnahmen zur Anpassung der Kita

Finanzierung an die tatsächliche 'Kostenentwicklung nicht vom Land allein zlJ 

finanzieren sind, sondern den kommunalen Finanzierungsanteil einbeziehen 

müssen. Dazu strebt das Land - unter Berücksichtigung der mit den Verbänden der 

Freien Wohlfahrtspflege und der Kirchen geführten Gespräche - eine Vereinbarung 

und einen Konsens mit den kommunalen Partnern an. 

Der sehr konstruktive Beratungsprozess über die konkrete Ausgestaltung der 

Verwendung der Mittel aus dem Betreuungsgeld und weitere Maßnahmen ist zum 

Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichtes noch nicht abgeschlossen, . die 

Landesregierung geht jedoch davon aus, dass die Ergebnisse' noch in die 

Beratungen und Entscheidungen zum Landeshaushalt 2016 einfließen werden. 


